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Mietvertrag für Wohnräume 
 
 
zwischen  v. d. HV Struve, Schleefstraße 4    (Vermieter/in) 

 [Vor- und Zuname, ggf. Vertreter bei Gesellschaften, Rechtsform] 

in 44287 Dortmund Telefon 0231 – 87 77 78  

 

und ______________________________________________________________________________________  (Mieter/in) 

 [Vor- und Zuname, Geburtsname, ggf. Vertreter bei Gesellschaften, Rechtsform] 

in ___________________________________________________________________________________________________ 

 

ausgewiesen durch _____________________________________________________________________________________ 

 [Personalausweis/Reisepass] 

 

sowie ____________________________________________________________________________________  (Mieter/in) 

 [Vor- und Zuname, Geburtsname, ggf. Vertreter bei Gesellschaften, Rechtsform] 

in _______________________________________________________________________ Telefon ____________________ 

 

ausgewiesen durch: _____________________________________________________________________________________ 

 [Personalausweis/Reisepass] 

 

 

wird folgender Wohnungsmietvertrag geschlossen: 
 
 

§ 1  Mietobjekt 
 
1. Mietobjekt und Mietzweck 
Vermietet werden im Haus ______________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

zu Wohnzwecken eine Wohnung im .................................-geschoss (links, rechts, Mitte), bestehend aus ....... Zimmer(n), ....... 
Küche, ....... Diele, ....... (eingerichtetes) Bad mit WC, ....... separates WC, ....... Dusche, ….... Balkon, .…... Loggia, ….... 
Terrasse, ....... Abstellraum, außerdem bestehend aus ....... Mansarde(n), ....... Kellerraum/Bodenraum, ....... Garage, ....... 
Garten, ....... Einstellplatz. 
 
Die Fläche der gemieteten Räume beträgt .......... m². Dabei gilt der angegebene Flächeninhalt nicht als zugesicherte Eigen-
schaft, sondern dient nur zur Beschreibung des Mietobjekts. 
 
2. Mitbenutzte Räume und Einrichtungen 
Der Mieter ist berechtigt, Waschküche, Trockenspeicher, soweit vorhanden, nach Maßgabe der beigefügten Hausordnung 
mitzubenutzen. 
 
3. Schlüssel 
Der Mieter erhält folgende Schlüssel: ....... Zentralschließanlage, ....... Haustüre, ....... Wohnungstüre, ....... Zimmertüren, ....... 
Kellertüre, ....... Briefkasten, ....... Garage. 
 
Der Mieter hat dafür zu sorgen, dass die ihm übergebenen Schlüssel nicht an andere als zu seinem Haushalt gehörende 
Personen ausgehändigt werden. Der Verlust von Schlüsseln ist in jedem Falle dem Vermieter sofort anzuzeigen. 
 
4. Meldepflicht 
Der Mieter ist verpflichtet, sich innerhalb von 8 Tagen nach Bezug der Wohnung beim zuständigen Einwohnermeldeamt 
anzumelden. Die gleiche Frist zur Abmeldung gilt bei Auszug. 
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§ 2  Mietdauer und Beendigung 
 
Das Mietverhältnis beginnt am ...................... und läuft auf unbestimmte Dauer. Es kann von jedem Vertragspartner innerhalb 
der gesetzlichen Kündigungsfrist gekündigt werden. 
 
 
Der Vermieter kann, sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, das Mietverhältnis ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen: 
a) bei Fortsetzung des vertragswidrigen Gebrauchs der Mietsache durch den Mieter ungeachtet einer Abmahnung des 

Vermieters (§ 543 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 BGB), 
b) bei Zahlungsverzug, wenn der Mieter für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung des Mietzinses ganz oder 

teilweise, bei mehr als zwei Terminen mit dem Betrag von zwei Monatsmieten im Rückstand ist (§§ 543 Abs. 2, S. 1 Nr. 3, 
569 Abs. 3 BGB), 

c) bei schwerwiegender Vertragsverletzung oder bei nachhaltiger Störung des Hausfriedens (§§ 543 Abs. 1, Abs. 3, 569 Abs. 
2 BGB). 

 
Bei einer vom Mieter zu vertretenden vorzeitigen Beendigung des Mietverhältnisses haftet der Mieter grundsätzlich für den 
Ausfall der Miete während der vertragsmäßigen Dauer des Mietverhältnisses. Der Mieter haftet auch für sonstige Kosten, 
sofern sie dem Vermieter durch die vorzeitige Beendigung des Mietvertrages in Bezug auf die Mietfläche des Mieters 
erwachsen sind. Die Fortzahlung des vereinbarten Mietzinses entfällt, wenn die Räume anderweitig vermietet werden.  
 
 

§ 3  Miete und Mieterhöhung 
 
1. Miethöhe 
Die Miete beträgt monatlich zur Zeit  _____________ €  =  in Worten: 
___________________________________________________________________________________ €. 
 
Dieser setzt sich wie folgt zusammen: 
Wohnräume = ..................... € 
Garage/Einzelplatz = ..................... € 
Betriebskostenvorauszahlung = ..................... € 
 
2. Mieterhöhung 
Der Vermieter ist berechtigt, alle gesetzlich zugelassenen Erhöhungen der Miete zu verlangen. 
 
 
3. Untermietzuschlag 
Der Vermieter ist zur Erhebung eines angemessenen Untermietzuschlags berechtigt. 
 
 

§ 4  Betriebskosten 
 
1. Umlagefähigkeit 
Neben der Miete werden alle auf dem Mietwohngrundstück anfallenden Betriebskosten im Sinne der 
Betriebskostenverordnung, die als Bestandteil des Mietvertrages der Vertragsurkunde angeheftet und zum Zeichen der 
inhaltlichen Kenntnisnahme vom Mieter gesondert unterzeichnet ist, umgelegt und durch Vorauszahlungen mit jährlicher 
Abrechnung erhoben. Die vom Mieter zu tragenden Nebenkosten umfassen insbesondere die in § 4 Nr. 2 (Umlageschlüssel) 
genannten Betriebskostenarten. 
 
2. Umlageschlüssel 
Soweit in diesem Absatz oder in den folgenden Bestimmungen des Vertrags kein anderer Umlageschlüssel vereinbart ist, 
erfolgt die Umlage der Betriebskosten nach Quadratmetern der Wohnfläche der gemieteten Räume im Verhältnis zur gesamten 
Wohnfläche des Hauses. 
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Kostenart Umlageschlüssel monatliche Vorauszahlung z. Zt. 

Die laufenden öffentlichen Lasten des 
Grundstücks (z. B. Grundsteuer) 

 
 

 
€ ............... 

Kosten der Wasserversorgung und Entwäs-
serung einschließlich Zählermiete, Eich-
kosten, Wassergrundpreis 

 
 
 

 
 
€ ............... 

Niederschlagswassergebühr   
€ ............... 

Kosten für zentrale Heizungs- und Warm-
wasserversorgung, Reinigung und Wartung 
von Etagenheizungen und Warmwasserge-
räten 

 
 
 

 
 
 
€ ............... 

Kosten des Betriebs des maschinellen Perso-
nen- und Lastenaufzugs 

 
 

 
€ ............... 

Kosten der Straßen- und Gehwegreinigung  
 

 
€ ............... 

Kosten der Müll- und Abfallentsorgung   
 

 
€ ............... 

Kosten der Hausreinigung und Ungeziefer-
bekämpfung 

 
 

 
€ ............... 

Kosten der Gartenpflege   
€ ............... 

Kosten der Allgemeinstrombeleuchtung  
 

 
€ ............... 

Kosten der Schornsteinreinigung  
 

 
€ ............... 

Kosten der Sach- und Haftpflicht-
versicherung 

  
€ ............... 

Kosten für den Hauswart   
€ ............... 

Kosten des Betriebs der Gemeinschafts-
antenne/Satellitenanlage als monatlicher 
Festbetrag 

 
 
 

 
 
€ ............... 

Kosten für den Anschluss der privaten 
Verteileranlage an ein Breitbandkabelnetz 

 
 

 
€ ............... 

Kosten des Betriebs der maschinellen 
Wascheinrichtung 

 
 

 
€ ............... 

Sonstige Betriebskosten (z. B. Feuerlöscher, 
Öltankreinigung) 

 
 

 
€ ............... 

Summe der Betriebskostenvorauszahlungen  
 

 
€ ............... 

 
Der Vermieter ist berechtigt, bei Vorliegen eines sachlichen Grundes den Umlageschlüssel nach billigem Ermessen zu ändern. 
Für die Umlage und die Erhebung von Heizkosten sowie Kosten für Warmwasser gilt § 6 dieses Vertrags. 
 
Der Vermieter kann durch einseitige Erklärung bestimmen, dass die Kosten der Warmwasserversorgung und der Entwässerung 
verbrauchsabhängig abgerechnet werden. Dies gilt auch für die Umlage der Kosten der Müllabfuhr nach einem Maßstab, der 
der unterschiedlichen Müllverursachung Rechnung trägt. 
 
3. Vorauszahlungen und Anpassungsrecht 
Auf die unter § 4 Abs. 1 und 2 aufgeführten Betriebskostenkosten werden vom Mieter monatlich folgende Vorauszahlungen 
geleistet: 
die Heizungs- und Warmwasserkosten z. Zt. € ................. 
die übrigen aufgeführten Betriebskosten z. Zt. € ................. 
Gesamtbetrag: € ................. 
 
Der Vermieter ist berechtigt, die Vorauszahlungen auf die Betriebskosten im Anschluss an die Jahresabrechnung so zu erhöhen, 
dass er nicht in Kostenvorlage treten muss. Steigen einzelne Betriebskosten so stark an, dass der Gesamtvorauszahlungsbetrag 
nicht zur laufenden Deckung der anteiligen Betriebskosten ausreicht, so ist der Vermieter berechtigt, schon während des 
Abrechnungszeitraumes die Vorauszahlungen zu erhöhen. 
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4. Änderung der Betriebskostenarten, rückwirkende Einführung sowie neu entstehende Betriebskosten 
Soweit Betriebskosten neu entstehen, sich insbesondere nachträglich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung, 
infolge der Einführung von öffentlichen Abgaben, Steuern, Gebühren usw., die das Haus oder die Nutzung der Wohnung 
betreffen, oder durch eine Änderung wohnungsrechtlicher oder mietrechtlicher Bestimmungen, insbesondere der II. Berech-
nungsverordnung ergeben, ist der Mieter verpflichtet, diese dann gemäß § 560 Abs. 2 zu tragen und darauf monatliche 
Vorauszahlungen zu leisten. Die Höhe der Vorauszahlungen und die Bestimmung des Umlagenmaßstabes bestimmt der 
Vermieter nach billigem Ermessen, wenn keine andere Umlage oder Abrechnung vorgeschrieben ist. 
Der Vermieter kann unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des § 560 Abs. 2 S. 2, neu eingeführte 
Betriebskosten auch rückwirkend umlegen. 
 
5. Abrechnungsperiode und Stichtag 
Die Abrechnung der Nebenkosten erfolgt jährlich zum ............................ eines Jahres. 
 
6. Anerkenntnis und Fälligkeit des Rechnungssaldos 
Der Mieter ist berechtigt, nach Zugang der Abrechnung die Unterlagen während der üblichen Geschäftszeiten beim Vermieter 
oder bei der von ihm bestimmten Stelle einzusehen. Ergibt sich aus der Abrechnung für den Mieter ein Nachzahlungssaldo 
bzw. für den Vermieter ein Rückzahlungssaldo, sind beide Beträge einen Monat nach Erteilung der Abrechnung zur Zahlung 
fällig. Der Mieter kann Einwendungen nur bis zum Ablauf des 12. Monats seit Zugang der Abrechnung und nur schriftlich 
geltend machen. Unterbleibt dies, so kann der Mieter Einwendungen nicht mehr erheben, es sei denn er hat die verspätete 
Geltendmachung nicht zu vertreten. 
 
7. Mieterwechsel/Zwischenablesung 
Die Kosten für Zwischenablesungen und Nutzerwechsel trägt der Mieter. Er hat keinen Anspruch auf Abrechnung vor Ablauf 
der Abrechnungsperiode. Der Vermieter ist berechtigt, diese Abrechnung mit der nächsten fälligen Gesamtabrechnung für das 
Haus zu erstellen. 
 
 
 

§ 5  Zahlung der Miete 
 
1. Monatlicher Gesamtbetrag, Fälligkeit und Zahlungsweise 
Die Miete zuzüglich der Betriebskostenvorauszahlung muss spätestens am dritten Werktag eines jeden Monats auf dem 
nachfolgend genannten Konto des Vermieters gutgeschrieben sein: 
Empfänger _________________________________________________________ 
Bankinstitut _________________________________________________________ 
BLZ _________________________________________________________ 
Kontonummer _________________________________________________________ 
 
Der Mieter kann dem Vermieter eine entsprechende Einzugsermächtigung erteilen, wobei er ein Widerrufsrecht hat. 
 
2. Verrechnung bei Zahlungsverzug 
Befindet sich der Mieter mit der Zahlung der Miete und/oder der Betriebskosten im Rückstand, so sind Zahlungen zunächst auf 
Ansprüche, deren Verjährung droht, auf Kosten, Zinsen und übrige Schulden anzurechnen, es sei denn, der Mieter trifft eine 
andere Bestimmung. 
 
 

§ 6  Heizung 
 
1. Temperatur 
Die Mieträume werden während der Heizperiode vom 01. Oktober bis zum 30. April eines Jahres in der Zeit von 6.00 Uhr bis 
23.00 Uhr mit einer Durchschnittstemperatur von 20 °C beheizt. Außerhalb der Heizperiode kann der Betrieb der Heizung nur 
verlangt werden, wenn die Außentemperatur es erfordert. 
 
2. Umlagefähigkeit von Heizkosten 
Im Rahmen der Heizkostenabrechnung werden die in § 2 Ziffer 4 der Betriebskostenverordnung genannten Kosten umgelegt. 
 
3. Umlageschlüssel 
Die genannten umlagefähigen Heizkosten werden nach den Vorschriften der Heizkostenverordnung umgelegt, soweit dies 
zwingend ist. Bei Umlage nach der Heizkostenverordnung werden ................ % der Kosten nach dem Verhältnis der Grund-
fläche der vermieteten Räume und ................ % nach dem gemessenen Verbrauch umgelegt.  
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4. Betriebspflicht 
Der Mieter ist verpflichtet, die in den Mieträumen vorhandenen Heizkörper auch bei Abwesenheit in Betrieb zu halten. Kommt 
er dieser Verpflichtung nicht nach, befreit dieses nicht von der Beteiligung an den Nebenkosten, und zwar unbeschadet 
weitergehender Schadensersatzansprüche des Vermieters, insbesondere im Falle von Frostschäden. 
 
5. Eigenbetrieb 
Sofern der Mieter die Heizungsanlage selbst betreibt (z. B. Einfamilienhaus, Etagenheizung), ist er verpflichtet, die Heizung 
während der Heizperiode im üblichen Umfang ständig in Betrieb zu halten und sachgemäß und pfleglich zu behandeln. Hierzu 
gelten die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen. Die Wartung hat der Mieter einmal jährlich durchführen zu lassen und 
die Kosten hierfür zu übernehmen, sofern der Vermieter nicht bereits ein Fachunternehmen mit der Wartung beauftragt und die 
Kosten im Rahmen der Betriebskostenabrechnung umlegt. Das entsprechende Wartungsprotokoll ist dem Vermieter 
vorzulegen. 
 
6. Zwischenablesung bei Mieterwechsel 
Im Falle des Mieterwechsels während der Heizperiode erfolgt die Aufteilung der Heizkosten nach der Gradtagzahlentabelle 
oder, sofern möglich, aufgrund einer Zwischenablesung, deren Kosten vom Mieter zu übernehmen sind. 
 
 

§ 7  Warmwasserversorgung 
 
1. Warmwasserversorgung 
Die Warmwasserversorgung erfolgt im ganzen Jahr durchgehend. 
 
2. Umlagefähigkeit 
Im Rahmen der Warmwasserkostenabrechnung werden die in § 2 Nr. 2 der Betriebskostenverordnung genannten Kosten 
umgelegt. 
 
3. Umlageschlüssel 
Kosten für Warmwasseraufbereitung werden nach den Vorschriften der Heizkostenverordnung umgelegt, soweit dies zwingend 
ist. Bei der Umlage nach der Heizkostenverordnung werden ................ % der Kosten nach dem Verhältnis der Grundfläche der 
vermieteten Räume und ................ % nach dem gemessenen Verbrauch umgelegt. 
 
4. Betriebspflicht, Eigenbetrieb der Anlage, Zwischenablesung bei Mieterwechsel 
Für die monatliche Vorauszahlung eines Heizkostenvorschusses, die Betriebspflicht für die Anlage auch bei Abwesenheit des 
Mieters, den Eigenbetrieb des Mieters und für die Zwischenablesung bei Mieterwechsel gilt § 6 Abs. 4 bis 6 entsprechend. 
 
 

§ 8  Aufzugsanlagen 
 
Die Aufzugsanlage dient – soweit vorhanden – überwiegend der Personenbeförderung. Zuladungen sind nur im Rahmen der auf 
dem Typenschild ausgewiesenen Gesamtbelastung gestattet. Der Transport von sperrigen Gütern ist untersagt. 
 
Eine Aufzugsbenutzung kann nicht verlangt werden bei Stilllegung infolge Stromausfalls, notwendiger Reparaturen, Wartung 
oder behördlicher Anordnungen, es sei denn, der Vermieter hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. 
 
 

§ 9  Kaution 
 
Zur Sicherung der Ansprüche des Vermieters aus diesem Vertrag leistet der Mieter eine Kaution (Mietsicherheit) in Höhe von 
zwei / drei Nettomonatsmieten =  €  ............................ an den Vermieter. Die Sicherheitsleistung wird mit dem Zinssatz für 
Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist verzinst. 
Der Vermieter hat die Kaution von seinem Vermögen getrennt bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit gesetz-
licher Kündigungsfrist üblichen Zinssatz anzulegen. Die Zinsen wachsen dem Kautionsbetrag zu. 
 
Die Kaution ist nach Beendigung des Mietverhältnisses zzgl. der erzielten Zinsen zurückzuerstatten, es sei denn, der Vermieter 
hat begründete Gegenansprüche, mit denen er aufrechnen kann oder die ein Zurückbehaltungsrecht begründen. Der Mieter ist 
nicht berechtigt, fällige Mieten und Nebenkosten mit der Kaution zu verrechnen. 
 
Wahlweise: 
1.) Zur Sicherung der Ansprüche des Vermieters aus diesem Vertrag leistet der Mieter eine selbstschuldnerische 

Bankbürgschaft auf erstes Anfordern unter Verzicht des Bürgen auf sein Hinterlegungsrecht in Höhe von ........................ € 
Der Betrag darf das Dreifache des Netto auf einen Monat entfallenden Mietzinses nicht übersteigen. Nebenkosten, über 
die gesondert abzurechnen ist, bleiben dabei unberücksichtigt. 

2.) Zur Sicherung der Ansprüche des Vermieters aus diesem Vertrag hinterlegt der Mieter beim Vermieter ein Mietkautions-
sparbuch mit Verpfändungserklärung zu Gunsten des Vermieters in Höhe von ………………..€ 
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§ 10  Benutzung der Mieträume, Untervermietung 
 
Der Mieter darf die Mieträume zu anderen als in den in § 1 bestimmten Zwecken nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Ver-
mieters benutzen. 
 
Der Mieter ist ohne schriftliche Genehmigung des Vermieters nicht zur Untervermietung oder Gebrauchsüberlassung der 
Mietsache an Dritte berechtigt. Auch bei Vorliegen einer solchen Genehmigung seitens des Vermieters haftet der Mieter für 
alle ihm schuldhaft zurechenbaren Handlungen und Unterlassungen des Untermieters oder desjenigen, dem er den Gebrauch 
der Mietsache überlassen hat. 
 
Der Vermieter ist zur Erhebung eines angemessenen Untermietzuschlags berechtigt. 
 
 

§ 11  Gemeinschaftsantennen, Kabelanschluss, Außenantennen 
 
1. Gemeinschaftsantenne und Kabelanschluss 
Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, eine Gemeinschaftsantenne zu errichten oder einen Anschluss an das Breitbandkabel 
herzustellen, sofern nicht ein berechtigtes Interesse des Mieters nach § 554 BGB dem entgegensteht. 
 
Ist eine Gemeinschaftsantenne vorhanden oder wird sie neu angelegt, ist der Mieter verpflichtet, sich an diese anzuschließen 
und anteilig an den Kosten zu beteiligen. 
 
Existiert eine Gemeinschaftsparabolantenne oder ein Breitbandkabelanschluss oder ist er beabsichtigt, so hat der Mieter keinen 
Anspruch auf Errichtung einer zusätzlichen Parabolantenne. 
 
2. Parabolantenne 
Die Anbringung einer Außen-Parabolantenne oder ähnlicher Vorrichtungen für den Satellitenempfang durch den Mieter bedarf 
der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch den Vermieter in Form eines gesondert abzuschließenden Antennenvertrages. 
Der Mieter ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
 
Hinsichtlich des Anbringungsortes hat der Vermieter ein einseitiges Bestimmungsrecht, welches vom Mieter im Fall einer 
Genehmigung unbedingt zu beachten ist. Der Mieter hat dem Vermieter sein Begehren auf Errichtung einer Parabolantenne 
zwei Monate vor dem geplanten Beginn der Montagearbeiten anzuzeigen. 
 
 

§ 12  Tierhaltung 
 
Das Halten von Hunden, Katzen und anderen Tieren, welche Störungen, Unreinlichkeit und Belästigungen anderer 
Mitbewohner verursachen können, ist nur mit vorheriger Erlaubnis des Vermieters gestattet. Dies gilt auch für eine nur 
vorübergehende Verwahrung der Tiere. Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn Unzuträglichkeiten auftreten. Sie erlischt 
mit dem Tod oder der Abschaffung des Tieres. Der Mieter haftet für alle durch die Tierhaltung entstandenen Schäden. 
 
Übliche Kleintiere (z. B. Zierfische, Ziervögel, Hamster, Meerschweinchen u. a.), die in haushaltsüblichem Umfang gehalten 
werden, bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt. 
 
 

§ 13  Haushaltsmaschinen, Waschen und Trocknen in der Wohnung 
 
Der Mieter ist berechtigt, in den Mieträumen Haushaltsmaschinen (z. B. Wasch- und Geschirrspülmaschinen, Trockenauto-
maten) aufzustellen, wenn und soweit die Kapazität der vorhandenen Installationen ausreicht, Belästigungen der Bewohner und 
Nachbarn sowie Beeinträchtigungen der Mietsache und des Grundstücks nicht zu erwarten sind und wenn der Mieter den 
Abschluss in der Haftpflichtversicherung nachweist. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die erforderlichen Installationen und die 
Montage der Haushaltsmaschinen fachgerecht ausgeführt werden. Ebenso hat er das Aufstellen solcher Maschinen dem 
Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Der Vermieter kann verlangen, dass der Mieter seine Waschmaschine und seinen 
Trockenautomaten ausschließlich in der Waschküche aufzustellen hat. 
 
Waschen für fremde Personen ist nicht gestattet. Als Handwäsche darf nur Säuglings- und Kleinwäsche in der Wohnung ge-
waschen werden. 
 
Wäsche darf nicht in der Wohnung zum Trocknen aufgehängt werden. Hierfür ist der Trockenspeicher/die Waschküche/die 
Wäschespinne bei trockenem Wetter zu benutzen. Der Balkon oder die Loggia können zum Trocknen von Kleinwäsche benutzt 
werden, wenn die Leine bis zur Brüstungshöhe gespannt ist. 
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§ 14  Zustand und Instandsetzung der Mieträume 
 
Die Mieträume befinden sich bei Übergabe in ordnungsgemäßen Zustand, was die Parteien durch Unterschrift bestätigen.  
 
Der Vermieter verpflichtet sich, vor dem Einzug des Mieters oder, wenn dies aus Gründen, die der Vermieter nicht zu vertreten 
hat, nicht möglich ist, bis spätestens zum ........................................... etwaige in einem Übergabeprotokoll festgehaltenen 
Arbeiten vornehmen zu lassen. 
 
Der Mieter ist verpflichtet, vor seinem Einzug oder, falls dies nicht möglich ist, bis spätestens zum ...................................... 
folgende Arbeiten an den Mieträumen vornehmen zu lassen: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

§ 15  Schönheitsreparaturen 
 
Der Mieter ist verpflichtet, auf seine Kosten die Schönheitsreparaturen durchzuführen. Zu den Schönheitsreparaturen gehören 
insbesondere das Entfernen alter Tapeten, Tapezieren, Streichen der Wände und Decken, Anstrich des inneren Holzwerks von 
Fenstern, Türen, Holzfußböden, Holzfußleisten, der Heizkörper und Heizungsrohre. Die Schönheitsreparaturen werden in 
folgenden Zeitabständen fällig, wobei es sich um Regelfristen handelt, die je nach dem Abnutzungsgrad der Wohnung kürzer 
oder länger sein können: 
 

• Küche, Bad, Dusche  = alle drei Jahre 
• Wohn- und Schlafräume, Flur, Diele, WC  = alle fünf Jahre 
• Andere Räume, Keller, Garage  = alle sieben Jahre 

 
Bei übermäßiger Abnutzung müssen kürzere Fristen eingehalten werden. 
 
Kommt der Mieter seinen Verpflichtungen zur Durchführung der Schönheitsreparaturen nicht nach, so kann der Vermieter nach 
fruchtloser Aufforderung Ersatz der erforderlichen Kosten vorschussweise verlangen. 
 
Sind die Mieträume ganz oder teilweise mit Teppichboden ausgelegt, hat der Mieter diese jährlich einmal und darüber hinaus 
bei Auszug sach- und fachgerecht reinigen zu lassen. 
 
Die Mieträume sind bei Beendigung des Mietverhältnisses geräumt, sauber und in dem Zustand zurückzugeben, in dem sie sich 
bei regelmäßiger Vornahme der Schönheitsreparaturen befinden müssen, wobei angelaufene Renovierungsintervalle vom 
Mieter zeitanteilig zu entschädigen sind, und zwar nach Wahl des Mieters in Geld auf Basis eines Kostenvoranschlages oder 
durch fachgerechte Renovierung durch den Mieter.  
 
Als Preisgrundlage gilt das Angebot einer anerkannten Firma, wobei dem Mieter der Nachweis geringerer Kosten offen steht. 
Der Mieter kann die Zahlungsverpflichtung dadurch abwenden, dass er die Schönheitsreparaturen fachgerecht selbst ausführt. 
 
 

§ 16  Instandhaltung, Kleinreparaturen, Gerätewartung 
 
1. Reinigung, Lüftung und Beheizung 
Der Mieter hat in den Mieträumen, auch im Falle seiner Abwesenheit oder bei Nichtbenutzung, für eine ordnungsgemäße 
Reinigung, ausreichende Lüftung und Beheizung zu sorgen und die Räume und die darin befindlichen Anlagen und 
Einrichtungen pfleglich zu behandeln. 
 
2. Übernahme von Kleinreparaturen 
Der Mieter trägt die Kosten kleinerer Instandsetzungsarbeiten (Reparaturen) an denjenigen Gegenständen, die seinem direkten 
und häufigen Zugriff unterliegen, wie den Installationsgegenständen für Elektrizität, Wasser und Gas, den Heiz- und 
Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschlussvorrichtungen von Fensterläden; ferner – außer bei 
preisgebundenen Wohnungen – auch von Rollläden. Je Einzelfall darf der Betrag von € 75,00 nicht überschritten werden. Pro 
Jahr sind die Gesamtkosten auf € 250,00 oder 8% der Jahresmiete (Grundmiete ohne Betriebskosten) beschränkt, wobei der für 
den Mieter niedrigere Betrag Vorrang hat. 
 
3. Wartung von installierten Geräten 
Der Mieter ist verpflichtet, die in der Wohnung installierten Elektro-, Gas- und Warmwasserbereitungsgeräte einmal jährlich 
auf eigene Kosten bis zu einem Gesamtjahresaufwand von derzeit € 75,00 durch einen Fachmann warten zu lassen. 
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4. Ungezieferbefall 
Der Mieter hat die Mieträume frei von Ungeziefer zu halten. Tritt im Laufe des Mietverhältnisses Ungeziefer auf, hat der 
Mieter den Vermieter davon unverzüglich zu unterrichten. Der Mieter hat die zur Vertilgung des Ungeziefers erforderlichen 
Maßnahmen auf seine Kosten vorzunehmen, soweit das Ungeziefer vom Mieter in die Wohnung eingeschleppt worden ist bzw. 
der Mieter das Auftreten von Ungeziefer zu vertreten hat. Kommt der Mieter dieser Verpflichtung trotz Aufforderung durch 
den Vermieter nicht nach, so kann der Vermieter die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Mieters vornehmen lassen. Der 
Mieter kann sich darauf, dass die Mieträume im Zeitpunkt der Übergabe nicht ungezieferfrei waren, nur berufen, wenn er dem 
Vermieter spätestens vierzehn Tage nach Inbesitznahme der Mieträume den Ungezieferbefall angezeigt hat. 
 
 

§ 17  Bauliche Veränderungen durch den Mieter, Einbauten 
 
Veränderungen an und in der Mietsache, insbesondere der Um- und Einbauten, Installationen und dergleichen dürfen nur mit 
vorheriger schriftlicher Einwilligung des Vermieters (Modernisierungsvereinbarung) vorgenommen werden. Das Recht des 
Mieters, seine Wohnung und deren Zugänge behindertengerecht auf seine eigenen Kosten herzurichten (barrierefreies 
Wohnen), richtet sich nach § 554 a BGB. Auf Verlangen des Vermieters ist der Mieter verpflichtet, die Um- und Einbauten 
ganz oder teilweise im Falle seines Auszugs zu entfernen und den früheren Zustand wiederherzustellen, ohne dass es eines 
Vorbehalts des Vermieters bei Einwilligung bedarf, es sei denn, es handelt sich bei den vom Mieter vorgenommenen baulichen 
Maßnahmen um auf Dauer angelegte, über das Mietverhältnis hinausreichende Wertverbesserungsmaßnahmen, die nur mit 
erheblichem Kostenaufwand beseitigt werden könnten und deren Entfernung das Mietobjekt in einen schlechteren Zustand 
zurückversetzen würde. 
 
Bei Beendigung des Mietverhältnisses ist der Mieter verpflichtet, Dübeleinsätze zu entfernen, Löcher ordnungsgemäß und 
unkenntlich zu verschließen und etwa durchbohrte Fliesen durch gleichartige zu ersetzen. 
 
Auch vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch den Vermieter vom 
Mieter nicht verändert oder erweitert werden. Entstehende Kosten gehen zu Lasten des Mieters. 
 
Eigenmächtiges Handeln des Mieters verpflichtet den Vermieter aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt, schließt eine 
Kostenerstattung aus und berechtigt den Mieter nicht zur Aufrechnung oder zur Zurückbehaltung. 
 
Bauliche oder sonstige Änderungen und Einrichtungen, die der Mieter ohne Zustimmung des Vermieters vorgenommen hat, 
sind, wenn der Vermieter dies verlangt, vom Mieter auf eigene Kosten und unter Wiederherstellung des früheren Zustandes 
unverzüglich zu beseitigen. Falls dies auf Aufforderung des Vermieters hin nicht geschieht, ist der Vermieter berechtigt, die 
Beseitigung auf Kosten des Mieters vornehmen zu lassen. 
 
Der Vermieter kann jederzeit verlangen, dass der Mieter für die von ihm angebrachten Einrichtungen und Anlagen eine 
Haftpflichtversicherung abschließt und für die Dauer des Mietverhältnisses unterhält. Entfernt er die von ihm angebrachten 
Einrichtungen und Anlagen vor Ablauf des Mietverhältnisses wieder, endet die Versicherungspflicht des Mieters zu diesem 
Zeitpunkt. 
 
Teppichböden dürfen nur mit wasserlöslichem Kleber vom Mieter in den Mieträumen selbst verlegt werden. 
 
 

§ 18  Bauliche Veränderungen durch den Vermieter, Modernisierung, Duldungspflicht des Mieters 
 
Der Vermieter darf Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung des Gebäudes oder der Mieträume oder 
zur Abwendung drohender Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden notwendig sind, auch ohne Zustimmung des Mieters 
vornehmen. Bei der Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen ist der Mieter im gesetzlichen Umfange (§ 554 BGB) 
duldungspflichtig. Der Mieter hat die in Betracht kommenden Räume nach Terminsabsprache zugänglich zu halten. Er darf die 
Arbeiten nicht hindern oder verzögern. Der Mieter ist verpflichtet, soweit erforderlich, bei der Durchführung der Arbeiten 
mitzuwirken, wie z. B. Abdecken der Möbel, vorübergehendes Umräumen. Verletzt er diese Pflicht, so haftet er dem Vermieter 
für etwaige Mehrkosten. Kosten, die aus einer durch den Mieter verschuldeten Verzögerung oder Behinderung entstehen, gehen 
zu seinen Lasten. 
 
Eine Modernisierungspflicht des Vermieters besteht nicht. 
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§ 19  Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 
 
Der Mieter kann gegenüber dem Mietzins und den periodisch fällig werdenden Betriebskosten das Recht der Mietminderung 
geltend machen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. Mit einer Schadensersatzforderung, einer 
Aufwendungsersatzforderung oder einer Forderung aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen zuviel gezahlter Miete kann der 
Mieter nur aufrechnen, wenn er seine Absicht dem Vermieter mindestens einen Monat vor der Fälligkeit der Miete in Textform 
angezeigt und dem Vermieter ausreichend Gelegenheit gegeben hat, etwaige Mängel zu beseitigen. Mit sonstigen 
Gegenforderungen kann er nur aufrechnen, wenn die Forderung unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif 
ist. Die oben aufgeführten Mietzinsminderungsrechte des Mieters bleiben dabei unberührt. 
 
 

§ 20  Gewährleistungs- und Haftungsbeschränkung 
 
Der Vermieter haftet nicht für Schäden, die den Mieter an den ihm gehörenden Einrichtungsgegenständen durch 
Feuchtigkeitseinwirkungen entstehen, gleichgültig welcher Art, Herkunft, Dauer und welchen Umfangs die Feuchtigkeitsein-
wirkung ist, es sei denn, dass der Vermieter den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat. 
 
Ebenso haftet der Vermieter nicht für durch Feuer, Rauch, Ruß, Schnee und Schwamm entstandene Schäden an den Sachen des 
Mieters, es sei denn, dass die Schäden durch Vernachlässigung des Grundstücks entstanden sind und der Vermieter trotz 
rechtzeitiger Anzeige und Aufforderung durch den Mieter es vorsätzlich oder grob fahrlässig unterlassen hat, Mängel zu 
beseitigen. 
 
Für Mängel der Mietsache, die bereits bei dem Abschluss des Vertrags vorhanden sind, haftet der Vermieter nur bei Vorsatz 
und bei grober Fahrlässigkeit. 
 
Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch den Mieter wegen eines später entstandenen Mangels oder wegen 
Verzugs des Vermieters mit der Beseitigung eines Mangels ist ausgeschlossen, sofern der Mangel nicht vom Vermieter vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verschuldet worden ist. 
 
 

§ 21  Reinigungs- und Verkehrssicherungspflicht, Haftung des Mieters 
 
1. Reinigungs- und Verkehrssicherungspflicht 
Die Reinigungs- und Verkehrssicherungspflichten des Mieters ergeben sich aus der Hausordnung. 
 
2. Ersatz bei Schäden am Mietobjekt und an mitbenutzten Anlagen 
Für die Beschädigung der Mietsache und des Gebäudes – auch durch Waschmaschinen und Geschirrspülmaschinen oder durch 
fahrlässiges Umgehen mit Wasser-, Gas- oder elektrischen Licht- und Kraftanlagen, mit der Toiletten- oder Heizungsanlage, 
durch das Offenstehenlassen von Türen und Fenstern oder durch Versäumung einer vom Mieter übernommenen sonstigen 
Pflicht nach diesem Vertrag – sowie der zu den Mieträumen oder zu dem Gebäude gehörigen Anlagen ist der Mieter 
ersatzpflichtig, soweit sie von ihm oder den zu seinem Haushalt gehörenden Personen sowie Untermietern verursacht worden 
sind. Dies gilt auch für Schäden, die von Besuchern, Lieferanten, Handwerkern usw. schuldhaft verursacht worden sind. Soweit 
sich die beschädigten Sachen in seinem Verantwortungsbereich befinden, obliegt dem Mieter der Beweis dafür, dass ihn ein 
schuldhaftes Verhalten nicht trifft. Ebenfalls obliegt dem Mieter in diesen Fällen der Beweis dafür, dass ein Verschulden seiner 
Erfüllungsgehilfen nicht vorgelegen hat. 
 
3. Ersatz von Schäden nach Veränderung des Mietobjekts 
Schäden, die durch Vornahme von Veränderungen (Brechen von Schornsteinlöchern, Anbringen von Abgasrohren, Verwen-
dung von Befestigungsmitteln wie Schrauben, Dübeln u. a.) entstehen, sind durch den Mieter zu beseitigen, soweit sie nicht 
durch den vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung entstanden sind. 
 
4. Schadensersatz bei verlorenen Schlüsseln 
Den Verlust eines zur Mietsache gehörenden Schlüssels hat der Mieter dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. 
 
Der Vermieter ist bei Verlust eines Schlüssels berechtigt, auf Kosten des Mieters ein Austauschschloss anzubringen/eine neue 
Systemschließanlage einzubauen und die erforderliche Anzahl von Schlüsseln anzufertigen, soweit eine missbräuchliche 
Verwendung des verlorenen Schlüssels nicht ausgeschlossen werden kann. Die Beweislast für den Ausschluss einer 
missbräuchlichen Verwendung des verlorenen Schlüssels trägt der Mieter. 
 
Wahlweise bei System- und Generalschließanlagen: 
Der Vermieter weist den Mieter darauf hin, dass bei Verlust eines Schlüssels zur Systemschließanlage die gesamte Schließan-
lage mit einem Kostenaufwand von z. Zt. € ................. ausgetauscht werden muss. 
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5. Ersatz bei Ungezieferbefall 
Der Mieter hat die Mieträume von Ungeziefer frei zu halten (§ 16 Abs. 4). Für Schäden, die im Zusammenhang mit diesen 
Obliegenheiten entstehen, haftet der Mieter, es sei denn, den Vermieter, seinen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
trifft Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 
 
6. Unterlassen der Mängelanzeige 
Entsteht am oder im Mietobjekt ein Mangel, so hat der Mieter dies dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Erwächst dem 
Vermieter durch die unterlassene rechtzeitige Mängelanzeige des Mieters weiterer Schaden, so ist der Mieter dafür 
ersatzpflichtig. 
 
 

§ 22  Betreten der Mieträume durch den Vermieter 
 
Dem Vermieter oder seinem Beauftragten ist in angemessenen Zeiträumen oder aus einem besonderen Anlass zur Überprüfung 
des Wohnungszustandes nach vorheriger Anmeldung Zutritt zur Wohnung werktags in der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
sowie von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr und sonn- und feiertags in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr zu gewähren. In Fällen von 
Not und Gefahr darf der Vermieter die Mieträume jederzeit ohne vorherige Anmeldung betreten oder bei Abwesenheit des 
Mieters öffnen lassen, wenn auf andere Weise die Not und die Gefahr nicht beseitigt werden kann. 
 
 

§ 23  Kündigung  
 
Eine Kündigung muss schriftlich (§ 568 BGB) bis spätestens zum dritten Werktag des ersten Monats der Kündigungsfrist 
erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es nicht auf den Tag der Absendung, sondern auf den Zugang des 
Kündigungsschreibens an. 
 
 
 

§ 24  Beendigung des Mietverhältnisses 
 
1. Räumung und Rückgabe der Mietsache 
Die Mieträume sind bei Beendigung des Mietverhältnisses vom Mieter in einwandfrei gereinigtem und vertragsgemäßem 
Zustand sowie untervermietungsfrei mit sämtlichen, auch den von ihm selbst beschafften Schlüsseln zurückzugeben. Kommt 
der Mieter dieser Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach, so kann der Vermieter auf Kosten des Mieters die Mieträume 
öffnen, reinigen und neue Schlösser anbringen lassen. Öfen und vom Mieter selbst betriebene Heizanlagen müssen beim 
Auszug innen und außen gereinigt sein. 
 
2. Vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses 
Endet das Mietverhältnis durch eine verhaltensbedingte fristlose Kündigung des Vermieters, hat also der Mieter in diesen 
Fällen die vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses zu vertreten, so haftet der Mieter bis zum Ablauf der gesetzlichen oder 
vereinbarten Vertragszeit für den Schaden, den der Vermieter dadurch erleidet, dass die Räume nach dem Auszug des Mieters 
eine Zeit lang leer stehen oder billiger vermietet werden müssen. Die Haftung entfällt, wenn der Vermieter sich nicht genügend 
um einen Ersatzmieter bemüht oder einen ihm zumutbaren Ersatzmieter abgelehnt hat, obwohl er zu dessen Annahme 
verpflichtet gewesen wäre. 
 
3. Vorzeitiger Auszug 
Bei Auszug vor Ablauf der Vertragszeit ist der Mieter verpflichtet, dem Vermieter einen Wohnungsschlüssel für die Vorbe-
reitung der künftigen Nutzung/Vermietung zur Verfügung zu stellen. Der Mieter hat den Mietvertrag bis zum Ende der Ver-
tragslaufzeit in vollem Umfang zu erfüllen. Insbesondere obliegen ihm die Pflicht zur Beheizung und aus der Hausordnung bis 
zum Ablauf der Vertragszeit weiter. Der Mieter haftet für alle Schäden, die aus dem vorzeitigen Auszug entstehen. 
Erfolgt die Rückgabe der Mieträume nicht am Ende eines Monats, ist der Mietzins gleichwohl für den ganzen Monat zu zahlen. 
 
4. Verspätete Rückgabe 
Bei verspäteter Rückgabe der Mietsache haftet der Mieter für Schäden, die dem Vermieter durch den verspäteten Auszug des 
Mieters oder dessen Untermieters entstehen. Von der Beendigung des Mietverhältnisses an hat er vorbehaltlich § 546 a BGB 
ein Nutzungsentgelt in Höhe der bei Neuvermietung erzielbaren Miete zu zahlen. 
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5. Zurückgelassene Gegenstände 
Unterlässt es der Mieter schuldhaft, bei der Räumung zurückgelassene Gegenstände spätestens innerhalb von vier Wochen nach 
dem Auszug oder aber trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung abzuholen, so ist der Vermieter berechtigt, diese ohne 
weitere Benachrichtigung durch den Gerichtsvollzieher oder eine andere zur öffentlichen Versteigerung befugte Person 
verwerten zu lassen. Bescheinigt die zur Versteigerung befugte Person, dass der Wert der Gegenstände die voraussichtlichen 
Kosten nicht deckt, so ist der Vermieter befugt, frei darüber zu verfügen. Ein etwaiger Erlös ist nach Abzug der Kosten an den 
Mieter auszuzahlen. Hierzu ermächtigt der Mieter den Vermieter überdies schon im Voraus. 
 
Der Mieter hat nachzuweisen, dass er die vollständige Räumung der Wohnung nicht schuldhaft unterlassen hat. 
 
6. Wegnahme von Einrichtungen und Einbauten und Verwendungsersatz 
Beabsichtigt der Mieter, die von ihm vorgenommenen Installationen oder Einbauten bei Beendigung des Mietverhältnisses zu 
entfernen, hat er diese vorab dem Vermieter zur Übernahme anzubieten. Übernimmt sie der Vermieter, hat dieser dem Mieter 
die Herstellungskosten abzüglich eines angemessenen Betrages für die Abnutzung zu erstatten. Lehnt der Vermieter die 
Übernahme ab und baut der Mieter die Einrichtungen oder Ausstattungen aus, ist der Mieter zur Wiederherstellung des 
früheren Zustandes verpflichtet. 
 
 

§ 25  Personenmehrheit als Vertragspartei 
 
Rechtshandlungen und Willenserklärungen eines Vermieters sind auch für die anderen Vermieter verbindlich. 
 
Erklärungen, deren Wirkungen die Mieter berühren, müssen von oder gegenüber allen Mietern abgegeben werden. Die Mieter 
bevollmächtigen sich jedoch gegenseitig zur Entgegennahme solcher Erklärungen. Diese Vollmacht gilt auch für den Fall von 
Vertragsänderungen (z. B. Mieterhöhung) und für die Entgegennahme von Kündigungen, nicht jedoch für 
Mietaufhebungsverträge. 
 
Mehrere Personen als Mieter, auch Ehegatten, haften für alle Verpflichtungen aus dem Mietvertrag als Gesamtschuldner. 
 
Zieht einer der Ehegatten oder eine sonstige Person einer Personenmehrheit aus, wird hierdurch seine Haftung für die 
Verpflichtung aus dem Mietvertrag bis zu dessen Beendigung nicht berührt. Eine Entlassung aus dem Mietvertrag bedarf der 
schriftlichen Zustimmung des Vermieters und der übrigen Mieter. 
 
Tatsachen, die für einen der Mieter eine Verlängerung oder Verkürzung des Mietverhältnisses herbeiführen oder für oder gegen 
ihn einen Schadensersatz- oder sonstigen Anspruch begründen, haben für die anderen Mieter dieselbe Wirkung. 
 
 

§ 26  Hausordnung 
 
Die bei Abschluss dieses Vertrags bestehende und als Anlage beigefügte Hausordnung, die vom Mieter bei Abschluss des 
Vertrages inhaltlich zur Kenntnis genommen und zum Zeichen dieser Kenntnisnahme eigenhändig unterzeichnet hat, ist – auch 
dokumentiert durch ihre feste Verbindung mit der Vertragsurkunde – Bestandteil des Vertrages. 
Der Vermieter kann die Hausordnung nachträglich ändern, soweit dies für eine ordnungsgemäße Verwaltung und 
Bewirtschaftung des Hauses unerlässlich ist, durch die Änderung bestehende Vertragspflichten konkretisiert, aber dem Mieter 
nicht neu auferlegt oder eingeschränkt werden und die Neuregelung billigem Ermessen entspricht. Diese Änderungen der 
Hausordnung und insbesondere die im Vollzuge der Hausordnung erlassenen Kehr- und Reinigungspläne sind vom Mieter 
anerkannt, wenn der Vermieter den Mieter hierüber schriftlich benachrichtigt. 
 
 

§ 27  Änderungen und Ergänzungen des Vertrages 
 
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag sollen aus Beweisgründen 
schriftlich vereinbart werden. Insbesondere muss auch schriftlich vereinbart werden, wenn die Parteien von der Schriftform 
abweichen wollen. Rechtserhebliche Erklärungen einer der Parteien unter Bezug auf den Vertrag können auch in Textform, d. 
h. auch ohne Unterschrift, erfolgen. 
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§ 28  Sonstige Vereinbarungen 

 
Sollten die hier gemachten Zusätze dem Formulartext widersprechen, gelten diese anstelle des Formulartextes. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

§ 29  Wirksamkeit der Vertragsbestimmungen 
 
Wenn und insoweit eine der Bestimmungen dieses Vertrages gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, tritt an ihre 
Stelle die entsprechende gesetzliche Regelung. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses 
Vertrags wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
 
Dieser Vertrag ist doppelt und gleichlautend ausgefertigt, von den Vertragspartnern gelesen und überprüft, genehmigt und 
eigenhändig unterzeichnet worden. 
 
Jede Partei hat eine Ausfertigung des Vertrags erhalten. 
 
Der Mieter bestätigt durch seine Unterschrift die dem Vertrag anliegenden Anlagen: 
 

Hausordnung 
Aufstellung und Erläuterung der Nebenkosten (Anlage 3 zu § 27 Abs. 3 II. Berechnungsverordnung) 
Modernisierungsvereinbarung 
Übergabeprotokoll 

 
 
 
 
 
___________________________________________ ___________________________________________ 
(Ort), den (Ort), den 
 
 
 
 
___________________________________________ ___________________________________________ 
Vermieter Mieter 
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Hausordnung 
 
insbesondere im Interesse eines friedlichen Zusammenlebens aller Hausbewohner, verpflichtet sich der Mieter, die folgenden 
Bestimmungen und die hier noch vom Vermieter aufzustellenden Wasch-, Reinigungs- und sonstigen Ordnungen in der jeweils 
geltenden Fassung gewissenhaft einzuhalten: 
 
I. Rücksichtnahme auf die Hausbewohner 
 
1. Die Rücksichtnahme der Hausbewohner aufeinander erfordert: 

 
a) die Einhaltung einer unbedingten Ruhe im Interesse aller Mieter von 13.00 bis 15.00 Uhr und von 22.00 Uhr bis 8.00 Uhr 

sowie an Sonn- und Feiertagen bis 9.00 Uhr, 
 

b) die Vermeidung jedes störenden Geräusches, wie starkes Zuschlagen der Türen, lärmendes Treppenlaufen und solcher 
Tätigkeiten, die eine Erschütterung des Hauses hervorrufen oder durch Lärmentfaltung die Mitbewohner belästigen und die 
häusliche Ruhe beeinträchtigen, 

 
c) dass das Musizieren ausschließlich auf die Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 15.00 Uhr bis 22.00 Uhr beschränkt bleibt. 

Ton- und Fernsehrundfunk- sowie Phonogeräte sind nur auf Zimmerlautstärke einzustellen. Insbesondere muss bei 
geöffneten Fenstern gebührend Rücksicht genommen werden. Die Benutzung dieser Geräte im Freien (Balkon, Garten etc.) 
darf andere Hausbewohner und Nachbarn nicht stören. 

 
2. Näh- und Strickmaschinen, Schreibmaschinen sowie andere Haushaltsmaschinen und Büromaschinen sind bei Benutzung 

auf schalldämmende Unterlagen aus Filz, Gummi o. ä. zu stellen. Spül- oder Waschmaschinen dürfen nur in der Zeit von 
7.00 Uhr bis 22.00 Uhr an Werktagen betrieben werden. 

 
3. Durch Baden oder Duschen darf in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr die Nachtruhe der anderen Hausbewohner nicht 

gestört werden. Ausnahmen bei Werktätigen im Schichtbetrieb. 
 

4. Sind bei Arbeiten belästigende Geräusche unvermeidbar, so sind diese werktags auf die Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu beschränken. 

 
5. Kinder sind anzuhalten, das Spielen und Lärmen im Treppenhaus zu unterlassen. 

 
6. Der Rasen darf nur werktags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr gemäht werden. 

 
7. Teppiche, Matten, Decken oder andere Gegenstände dürfen nur auf dem Hof oder an einem hierfür vorgesehenen Ort 

ausschließlich montags bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr, samstags nur 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, ausgeklopft oder ausgeschüttelt werden, sofern nicht ortspolizeiliche Vorschriften 
Abweichendes bestimmen. Der entstehende Schmutz ist sofort zu beseitigen. Das Ausklopfen und Reinigen zum Fenster 
hinaus oder vom Balkon ist verboten. 

 
II. Sorgfaltspflichten der Hausbewohner 

 
1. Zum Schutze der Hausbewohner sind die Haus- und Hoftüren um 22.00 Uhr abzuschließen. Jeder Mieter, der diese 

Türen nach 22.00 Uhr benutzt, hat diese wieder abzuschließen. 
 
2. Beim Transport von Gegenständen sind beschmutzte oder beschädigte Treppen und Flure unverzüglich zu reinigen bzw. 

fachgerecht instand zu setzen. 
 
3. Kinderwagen dürfen nur vorübergehend (höchstens jeweils bis zu einer Stunde Dauer) im Flur abgestellt werden, soweit 

andere Flächen hierfür nicht speziell vorgesehen sind. Andere Gegenstände dürfen überhaupt nicht im Hausflur 
abgestellt oder gelagert werden. Für Fahrräder steht der eigene Keller oder ein Gemeinschaftsraum zur Verfügung. 

 
4. Abfälle, Asche, schädliche Flüssigkeiten und anderes dürfen nicht durch Einwurf oder Einfüllen in Aborte, Spülsteine 

und Ausgussbecken entsorgt werden. 
 
5. Dachfenster und Dachluken sind stets festzustellen. Nachts und bei stürmischem und/oder regnerischem Wetter ist der 

jeweilige Benutzer des Trockenspeichers zur Schließung verpflichtet. Neben den Dachfenstern und Dachluken sind 
sämtliche Außenfenster bei Unwetter sofort zu schließen. 
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6. Auf dem Speicher, im Heizkeller, in der Waschküche, im Treppenhaus und in den Kellergängen dürfen keine 
Gegenstände abgestellt werden. Insbesondere dürfen dort zur Vermeidung von Brandgefahr keine leicht entzündlichen 
Gegenstände und Flüssigkeiten aufbewahrt werden. 

 
7. Blumenkästen und Blumentöpfe dürfen nur vor die Fenster gestellt werden, wenn geeignete Vorrichtungen vorhanden 

sind, die das Herunterfallen der Kästen und Töpfe und das Ablaufen von Wasser verhindern. 
 
8. Das Grillen und Anzünden von Feuer auf Balkonen ist ordnungsrechtlich unzulässig und daher zu unterlassen. Das 

Grillen auf Freiflächen ist nicht gestattet, soweit dort andere Mieter oder Nachbarn gestört werden können. 
 
9. Es ist nicht gestattet, von Fenstern und Balkonen aus Vögel zu füttern. 
 

III. Reinhaltungs- und Reinigungspflichten 
 
1. Sämtliche Mieter haben nach einer vom Vermieter aufgestellten Reinigungsordnung nachstehende Arbeiten im 

festgelegten Wechsel auszuführen: 
 
a) Reinigung des Bürgersteiges und der Straße, soweit dies nicht durch die Gemeinde oder einen Hausmeister 

erfolgt. 
 

b) Beseitigung von Schnee und Eis und Bestreuen der Straße, des Bürgersteiges, der Haustreppe und der Hofflächen 
mit zugelassenen abstumpfenden Mitteln. Die Mieter verpflichten sich zur Ausführung dieser Arbeiten gegenüber 
der zuständigen Ordnungsbehörde. Die für die Räumung und Reinigung erforderlichen Geräte nebst den 
erforderlichen Streumitteln stellt der Vermieter. Soweit noch nicht alle Mieter des Hauses oder ein Hausmeister 
die vorgenannten Verpflichtungen übernommen haben, sind die Erdgeschossbewohner für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Arbeiten verantwortlich. 

 

In der Nacht gefallener Schnee und entstandene Glätte müssen bis spätestens 7.00 Uhr des darauf folgenden 
Tages entfernt sein, während des Tages ab 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr ist die Räumung sofort nach Auftreten und 
soweit notwendig mehrmals am Tage durchzuführen. 

 
c) Reinigung der Kellertreppe, des Kellerflures, der Haustreppe, der Hofräume, der evtl. Tordurchfahrten und des 

Speichers, auch wenn dieser nicht benutzt wurde. Eine Pflege der Vorgärten ist nach näherer Anordnung durch 
den Vermieter vorzunehmen. 

 
d) Regelmäßiges wöchentliches Reinigen und Sauberhalten der zur Wohnung des jeweiligen Mieters führenden 

Geschosstreppe und des Podestes und der Fenster. Wohnen auf einem Geschoss mehrere Mieter, sind die 
Arbeiten im Wechsel durchzuführen. 

 
e) Monatliches Reinigen des zur Wohnung gehörenden Kellers mit Fenstern und Lichtschächten. 

 
2. Die Reinigung des Hauszugangs und der Einfahrten, der Haus- und Hoftüre und der Außentreppen obliegt dem 

Erdgeschossbewohner, sofern eine andere Regelung nicht getroffen wurde. 
 

3. Die Hausbewohner sind verpflichtet, Küchen- und sonstige Abfälle in die hierfür vorgesehenen Müllbehälter zu werfen. 
Der Mülltonnenraum oder das Mülltonnenumfeld sind ständig sauber zu halten. Kisten und Kartons müssen vor dem 
Einwerfen zerkleinert, Plastiktüten entleert werden. Die Benutzung von aufgestellten Behältern für Glas, Altpapier und 
Sondermüll wird empfohlen. Bis zum Einwerfen der Abfälle in die dafür vorgesehenen Müllbehälter sind sie in der 
Zwischenzeit in der Wohnung – nicht im Treppenhaus oder in den gemeinsamen Räumen – in verschlossenen Behältern 
aufzubewahren. 
 

4. Bei Schneefall sind Balkone und Loggien unverzüglich zu säubern. 
 

5. Vorgenannte Verpflichtungen entfallen nicht bei Abwesenheit des Mieters. In diesem Falle hat der Mieter auf seine 
Kosten für eine zuverlässige Ersatzkraft zu sorgen. 
 
Der Vermieter kann bei mehreren Mietparteien die den Mieter treffenden Reinigungs-, Kehr- und Streupflichten durch 
Aushang oder durch gesondertes Schreiben in der zeitlichen Abfolge gesondert regeln. 
 

IV. Treppenhausbeleuchtung 
 

Sofern die Treppenhausbeleuchtung vertragsgemäß einem Mieter obliegt, hat dieser die zu seiner Wohnung führenden 
Flure und Treppen ausreichend zu beleuchten. Sind mehrere Mieter verpflichtet, so sorgen diese gemeinsam für eine 
ausreichende Flurbeleuchtung. 
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V. Waschordnung 
 
1. Die Reihenfolge der Benutzung der Waschküche und des Trockenraumes bestimmt der Vermieter. Dieser kann auch 

anordnen, dass die beiden letzten Tage der Woche Familien mit Kleinkindern zusätzlich zur Verfügung stehen. 
 
2. Das Trocknen der Wäsche hat, sofern Trockenspeicher, Waschküche oder Bleiche vorhanden sind, ausschließlich hier 

zu erfolgen, und zwar nur an Wochentagen. Untersagt ist das Aufhängen der Wäsche in der Wohnung und auf Fluren. 
 
3. Die Waschküche und deren Einrichtungen (Waschkessel, Feuerung und Bodeneinlauf), der Trockenboden und die 

Zugänge (Treppen und Vorflure) sind nach Benutzung in einem einwandfreien Zustand an den Hausmeister oder den 
Nachbenutzer zu übergeben. 

 
4. Der Mieter darf in der Zeit, in der ihm die Benutzung der Waschküche oder des Trockenraumes nicht zusteht, keine 

Gegenstände in diesen Räumen stehen lassen. 
 
VI. Feuer- und Kälteschutz 
 
1. Leicht entzündliche Gegenstände und brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht in Speicher- und Kellerräumen aufbewahrt 

werden. 
 
2. Zur Vermeidung von Brandgefahr dürfen Keller, Speicher und ähnliche Räume nicht mit offenem Licht betreten werden. 
 
3. Bei Frostwetter sind Kellerfenster, sonstige Außenfenster und Außenwandöffnungen sowie die Fenster der Bade- und 

Aborträume, außer zum kurzfristigen Lüften, geschlossen zu halten. Badeöfen sind nach Benutzung zu entleeren. 
 
4. Bei starkem Frost muss die Wasserhauptleitung durch den Erdgeschossbewohner oder eine durch den Vermieter 

benannte Person spätestens um 22.00 Uhr abgestellt, das Rohrnetz entleert und morgens um 6.00 Uhr wieder geöffnet 
werden. 

 
5. Der Mieter ist verpflichtet, bei Frost die beheizbaren Räume zu erwärmen und die Heizkörperventileinstellung so 

vorzunehmen, dass eine ausreichende Zirkulation erfolgt und Rohrschäden vermieden werden. 
 

 
VII. Bereitstellung der Müllbehälter 
 

Der Mieter hat die Müllbehälter zur Müllabfuhr an der straßenseitigen Grundstücksgrenze bereitzustellen und nach 
Entleerung an ihren ständigen Aufbewahrungsort zurückzubringen. Der Vermieter kann diese Pflicht im Falle mehrerer 
Mietparteien durch Aushang oder durch gesondertes Schreiben in zeitlicher Abfolge gesondert regeln. 

 
 
VIII. Folgen bei Verstößen gegen die Hausordnung 
 

Falls der Mieter trotz schriftlicher Abmahnung seinen Hausordnungspflichten nicht oder nur unvollständig nachkommt, 
hat der Vermieter das Recht, die entsprechenden Arbeiten im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des Mieters 
ausführen zu lassen. Der Vermieter hat im Abmahnschreiben auf diese Folgen erfolgloser Abmahnung hinzuweisen. 
 
 

Der Mieter bestätigt durch seine Unterschrift unter dieser Hausordnung, von ihr inhaltlich Kenntnis genommen und die 
Hausordnung als Anlage zum Mietvertrag mit der Vertragsurkunde fest verbunden erhalten zu haben. 
 
 
 
........................................................, den ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 ..........................................................................................................................................................................  
 Vor- und Zuname, Firmen- oder Gesellschaftsbezeichnung und Rechtsform, ggf. Vertretungsbefugnisse 

- Mieter - 


